
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1993/9/29 3Ob535/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.09.1993

Norm

ABGB §367 A

ABGB §367 B

ABGB §368

Rechtssatz

Gibt der Gerichtsvollzieher bei der Versteigerung eines PKW's bekannt, es sei kein Typenschein vorhanden, reicht dies

für sich allein noch nicht aus, daß der Ersteher gegründeten Verdacht hätte haben müssen, der Verp<ichtete sei nicht

Eigentümer des Exekutionsobjektes.
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